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Gegen die Wahl kann innerhalb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem/jeder  

Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch beim Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer- 

Straße 20, 72072 Tübingen, erhoben werden. Der Einspruch eines jedem/jeder Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder  

Bewerberin, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens 100 Wahlberechtigte  

beitreten. 

 

 

Landratsamt Tübingen, den 21.06.2024 

Der Kreiswahlleiter 

 

Joachim Walter, Landrat 
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